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Vorbemerkung 

Der nachfolgende Fragenkatalog wurde zusammen für die Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA) 

und deren 100%ige Tochtergesellschaft, die ASCANETZ GmbH (ASCANETZ), und das Beteili-

gungsunternehmen, die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH (PGA), beantwortet. Es er-

folgte auftragsgemäß keine separate Beantwortung des Fragenkatalogs für die Tochtergesellschaft 

und das Beteiligungsunternehmen, da die Gesellschaften wechselseitig verbunden sind und unter-

einander kaufmännische und technische Dienstleistungen erbringen. 

Soweit im vorliegenden Bericht auf Anlagen oder Berichtstexte verwiesen wird, betrifft dies die Be-

richte über die Jahresabschlussprüfungen der SWA, ASCANETZ bzw. PGA. Bezüglich der Abkür-

zungen verweisen wir ebenfalls auf diese Berichte. 

Auftrag/Grundlagen/Prüfungsfeststellungen 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium für Finanzen, dem Bun-

desrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Fra-

genkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend prüften wir 

auch, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstim-

mung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag, ge-

führt worden sind. 

Über die in dem vorliegenden Bericht wiedergegebenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung 

keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. 

Wir verweisen auf die Berichterstattungen in Abschnitt E der jeweiligen Prüfungsberichte. 
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-

dualisierte Offenlegung der Organbezüge  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-

schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisun-

gen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Kon-

zernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des 

Unternehmens bzw. des Konzerns?  

Organe der SWA sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäfts-

führung. Organe der ASCANETZ und der PGA sind jeweils die Gesellschafterversammlung 

und die Geschäftsführung. Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsvertei-

lungsplan für die Geschäftsleitung wurden nicht aufgestellt. 

Die Geschäftsführungen sind an die Regelungen der Gesellschaftsverträge, die gesetzlichen 

Bestimmungen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen und des Aufsichtsrats 

gebunden. 

Wir konnten feststellen, dass Aufgabenverteilung und Anweisungsbefugnisse sachgerecht 

geregelt sind und dass nach den bestehenden Organisationsvorschriften verfahren wird. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-

derschriften hierüber erstellt?  

Im Jahr 2022 haben drei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen des Auf-

sichtsrats wurden Protokolle erstellt. Bei der SWA fand eine Gesellschafterversammlung 

statt. Eine Niederschrift wurde erstellt und lag uns vor. Außerdem wurden bei der SWA Auf-

sichtsratsbeschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.  

Bei der ASCANETZ fand eine Gesellschafterversammlung statt. Eine Niederschrift darüber 

wurde erstellt. Zudem wurden Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.  

Bei der PGA wurden Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind 

die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

Die Geschäftsführer der Gesellschaften waren im Berichtsjahr nach den uns erteilten Aus-

künften in keinen anderen Kontrollgremien tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-

alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-

folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewie-

sen? Falls nein, wie wird dies begründet?  

Eine individualisierte Darstellung der Vergütung erfolgt nicht. Es wird in den Anhängen der 

SWA und der ASCANETZ von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch ge-

macht. Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung der PGA sowie des Aufsichtsrats der 

SWA werden in den Anhängen dargestellt. 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 

dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er-

sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

Die Grundlage für die Organisation der SWA ist eine "Allgemeine Geschäftsanweisung" 

(03/2021), zuletzt geändert mit Wirkung zum 11. Januar 2021, deren wesentlicher Bestand-

teil das Organigramm (zuletzt geändert 15. Februar 2023) ist, welches die grundsätzlichen 

Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche regelt. 

Für die ASCANETZ liegt eine separate "Allgemeine Geschäftsanweisung" (04/2021) vor, zu-

letzt geändert mit Wirkung zum 15. Januar 2021, die ebenfalls ein aktuelles Organigramm 

(zuletzt geändert: 1. Februar 2023) beinhaltet. 

Die Organisationspläne entsprechen den Bedürfnissen der Unternehmen. Sie werden regel-

mäßig aktualisiert. Die Zuständigkeiten sowie die Weisungs- und Vertretungsbefugnisse sind 

in den Stellenbeschreibungen des jeweiligen Arbeitnehmers geregelt. Sie werden bei Bedarf 

geprüft und überarbeitet.  

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?  

Anhaltspunkte, dass nicht nach den Organisationsplänen verfahren wird, haben sich nicht 

ergeben. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen-

tiert?  

Die Geschäftsleitung der SWA hat eine Dienstanweisung zu Fraud-Risk-Management und 

Korruption erlassen. Sie dient gleichermaßen zur Vorbeugung von Korruption bei der SWA, 

der ASCANETZ und PGA (DA-Nr. 02/2023).  
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Darüber hinaus besteht bei der SWA eine Dienstanweisung zum Compliance-Management-

System. Diese wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2023 überarbeitet und trägt die Nr. 07/2023. 

Diese Dienstanweisung gilt auch für die ASCANETZ. 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungspro-

zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-

nahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten 

werden?  

Hierfür liegen neben den gesetzlichen Vorschriften und gesellschaftsrechtlichen Regelungen 

Richtlinien und Dienstanweisungen vor. Sie werden regelmäßig aktualisiert. Es gibt keine 

Hinweise darauf, dass diese nicht eingehalten werden. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 

EDV)?  

Alle Verträge sind dokumentiert und geordnet abgelegt. Die Verfahrensweise dazu ergibt 

sich aus der jeweils gültigen "Allgemeinen Geschäftsanweisung". Die Verträge befinden sich 

grundsätzlich im Original in der "Zentralen Registratur" und als Kopie in den Fachabteilun-

gen. Zur Überwachung von Laufzeiten, Kündigungsfristen usw. aller Verträge (außer Ener-

gielieferverträge) findet ein von der SWA entwickeltes EDV-Programm Anwendung. Alle 

Energielieferverträge werden beim "Kundenabrechnungsservice" der SWA elektronisch hin-

terlegt.  

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling  

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung 

der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnis-

sen des Unternehmens?  

Für die Organisation und Durchführung des Planungswesens besteht eine einschlägige 

Dienstanweisung. Die jährlich aufgestellten Wirtschaftspläne umfassen den Investitions-, Fi-

nanz- und Erfolgsplan sowie eine Stellenübersicht für das jeweilige Jahr und eine mittelfris-

tige Investitions- und Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre. 

In der jährlichen Investitionsplanung werden Projekte, die im sachlichen Zusammenhang 

mit anderen Projekten stehen, so dargestellt, dass die Zusammenhänge erkennbar sind. Für 

die Bereiche Strom- und Gasversorgung erfolgt bei der SWA in den Investitions- und Finanz-

plänen lediglich die Budgetierung. Die einzelnen Maßnahmen werden im Investitionsplan 

der ASCANETZ geplant. 
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?   

Der monatliche Plan-/Ist-Vergleich ist Bestandteil des monatlichen Berichtswesens gegen-

über der Geschäftsleitung. Planabweichungen werden systematisch untersucht und ausge-

wertet. Der Aufsichtsrat wird quartalsweise über Planabweichungen informiert. 

Im Folgenden stellen wir den Planzahlen für das Jahr 2022 aus dem vom Aufsichtsrat der 

SWA am 11. November 2021/7. April 2022 bestätigten Wirtschaftsplan die erreichten Ist-

Zahlen gegenüber: 

Position Plan 2022 Ist 2022 Abweichungen 

  € € € 

Erfolgsplan       

Umsatzerlöse 43.177.855 43.609.465 431.610 

Andere aktivierte Eigenleistungen 60.000 142.010 82.010 

Andere betriebliche Erträge 137.000 112.557 -24.443 

Betriebliche Erträge 43.374.855 43.864.032 489.177 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und       

Betriebsstoffe 34.951.153 31.782.196 -3.168.957 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.232.350 2.019.655 -212.695 

Personalaufwand 2.048.200 1.988.912 -59.288 

Abschreibungen 3.329.700 3.279.106 -50.594 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.206.600 1.941.819 735.219 

Betriebliche Aufwendungen 43.768.003 41.011.688 -2.756.315 

Betriebsergebnis -393.148 2.852.344 3.245.492 

Gewinn/Aufwendungen aus        

verbundenen Unternehmen 1.430.500 983.669 -446.831 

Zinsen und ähnliche Erträge 3.000 372 -2.628 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 207.442 209.451 2.009 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 187.749 1.275.487 1.087.738 

Ergebnis nach Steuern 645.161 2.351.447 1.706.286 

Sonstige Steuern 227.337 493.559 266.222 

Jahresüberschuss 417.824 1.857.888 1.440.064 

(Darstellung inklusive Innenlieferungen) 

Die Umsatzerlöse Strom liegen über dem Planansatz. Im Tarifkundenbereich wurden men-

genbedingt T€ 148 weniger erlöst als geplant. Im Sondervertragskundenbereich stiegen die 

Erlöse um T€ 2.442 zum Planwert. Bei der Gasversorgung liegt der Umsatz bei Tarifkunden 

preisbedingt um T€ 3.155 über dem Planansatz. Bei den Sondervertragskunden lagen die 

Umsätze ebenfalls preisbedingt T€ 97 über dem Planansatz. Insgesamt lagen die Erlöse der 

Gassparte T€ 3.252 über dem Planwert. Die Umsatzerlöse der Wärmesparte liegen bei den 
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Tarif- und Sondervertragskunden um T€ 41 unter dem Planansatz. Bei Trinkwasser lagen die 

Erlöse T€ 21 über dem Planwert. 

Die Gesamterlöse der Innenlieferungen liegen T€ 2.928 unter dem Planansatz. Die Abwei-

chung vom Plan resultiert hauptsächlich aus einer geänderten Preisgestaltung für den aus 

der Fernwärmesparte verkauften Strom an die Sparte Strom und des verkauften Gases der 

Sparte Gas an die Sparte Fernwärme.  

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lagen im Gas T€ 2.001 unter dem 

Plan. In der Fernwärmesparte betrug die Abweichung über Planungswert T€ 375. In der Gas-

sparte wurden 18,16 % weniger und in der Fernwärmesparte 34,11 % mehr aufgewendet als 

in der Planannahme. 

Das geplante Ergebnis der Netzgesellschaft liegt um T€ 447 unter dem Planansatz. Der Jah-

resüberschuss der SWA liegt T€ 1.440 über dem Planwert. 
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Im Folgenden stellen wir den Planzahlen für das Jahr 2022 aus dem vom Gesellschafter der 

ASCANETZ am 26. November 2021 bestätigten Wirtschaftsplan die erreichten Ist-Zahlen ge-

genüber. 

Position Plan 2022 Ist 2022 Abweichung 

  € € € 

Erfolgsplan       

Umsatzerlöse 16.191.302 14.608.285 -1.583.018 

Andere betriebliche Erträge 16.000 68.526 52.526 

Summe Betriebserträge 16.207.302 14.676.811 -1.530.491 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und    

Betriebsstoffe 8.222.118 3.470.319 -4.751.799 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.851.686 7.302.268 3.450.582 

Personalaufwand 2.390.610 2.547.245 156.635 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 310.888 370.220 59.332 

Summe betrieblicher Aufwendungen 14.775.302 13.690.052 -1.085.250 

Betriebsergebnis 1.432.000 986.759 -445.241 

Zinsen und ähnliche Erträge 100 0 -100 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 595 595 

Ergebnis nach Steuern 1.432.100 986.164 -445.937 

Sonstige Steuern 
Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag 

1.600 
-1.430.500 

2.495 
-983.669 

895 
446.831 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0 0 0 

Die Betriebserträge liegen um T€ 1.530 unter dem Planansatz, das ist im Wesentlichen durch 

mengenbedingte Mindereinnahmen aus Netzentgelten sowie gesunkenen Erlösen aus 

EEG/KWK verursacht.  

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogene Leistungen betragen in 

Summe T€ 1.301 weniger als der Planansatz. Ursache dafür sind die gesunkenen Zahlungen 

an Einspeiser in der Direktvermarktung von Wind- und Biomasseanlagen sowie verminderte 

Zahlungen für größere KWK-Anlagen.  

Die Personalkosten liegen über dem Planwert. Ursache sind die Entgeltsteigerungen zum 

1. Januar 2022 sowie zwei neu geschlossene Altersteilzeitverträge.  

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Plan eine Ergebnisverschlechterung um T€ 447. 
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Im Folgenden stellen wir den Planzahlen für das Jahr 2022 aus dem von den Gesellschaftern 

der PGA am 29. November 2021 beschlossenem Wirtschaftsplan die erreichten Ist-Zahlen 

gegenüber. 

Posten Plan 2022 Ist 2022 Abweichungen 

  € € € 

Erfolgsplan       

Umsatzerlöse 86.005 96.269 10.264 

Summe Betriebserträge 86.005 96.269 10.264 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.729 12.948 -1.781 

Personalaufwand 600 600 0 

Abschreibungen auf Sachanlagen 43.558 41.848 -1.710 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.575 9.437 1.862 

Betriebliche Aufwendungen 66.462 64.833 -1.629 

Betriebsergebnis 19.543 31.436 11.893 

Zinsen & ähnliche Aufwendungen 900 947 47 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5.593 9.370 3.777 

Jahresüberschuss 13.050 21.119 8.069 

Die Umsatzerlöse liegen um € 10.264 über dem Planansatz. Grund hierfür ist die wetterbe-

dingt gestiegene Stromerzeugung und die Zunahme der Pachterlöse. Die Aufwendungen für 

bezogene Leistungen liegen um € 1.781 und die Abschreibungen auf Sachanlagen um 

€ 1.710 unter dem Planansatz. Die Planüberschreitung von € 1.862 bei den sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den höheren Aufwendungen für 

Prüfungsleistungen. Durch die erhöhten Umsatzerlöse steigert sich das Ergebnis um € 8.069 

gegenüber dem Planansatz. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be-

sonderen Anforderungen des Unternehmens?  

Für das Rechnungswesen wird ein integriertes System mit Haupt- und Nebenbüchern (u.a. 

für die Verbrauchsabrechnung) eingesetzt.  

Die Kostenrechnung erfolgte über das NAVISION-Programm, mit dem über eine Schnittstelle 

auf die Basisdaten des Buchhaltungsprogramms zugegriffen wird. Die Ergebnisse werden 

monatlich nach Kostenstellen ausgewertet und dokumentiert. 

Die gemäß § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG erforderliche Kontentrennung für 

die jeweiligen Tätigkeitsbereiche wird durch die Nutzung separater Geschäftsbereiche in der 

Finanzbuchhaltung umgesetzt; die Tätigkeitsabschlüsse werden hieraus mittels der System-

lösung erstellt. 
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Das Rechnungswesen und die Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen 

Anforderungen der Unternehmen. Dem rechnungsmäßigen Unbundling wird Rechnung ge-

tragen. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskon-

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

Das Finanzmanagement wird über mehrere einschlägige Dienstanweisungen geregelt. Die 

Gesellschaften verfügen über eine laufende Liquiditätskontrolle bzw. über eine laufende Kre-

ditüberwachung. Der Liquiditätsstatus wird den Geschäftsführern der SWA und ASCANETZ 

14-tägig vorgelegt. Außerdem erfolgt eine jährliche Liquiditätsplanung im Rahmen der Er-

stellung der Wirtschaftspläne. Die Gesellschafter der PGA werden im Rahmen von Gesell-

schafterversammlungen über die Liquiditätsentwicklung informiert.  

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 

Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 

sind?  

Mit Wirkung zum 1. April 2010 wurde ein zentrales Cash-Management eingeführt. Daran 

sind die SWA und die ASCANETZ beteiligt. Dazu wird bei der Salzlandsparkasse ein "Master-

konto" geführt. Die Regelungen zum zentralen Cash-Management werden eingehalten. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 

und effektiv eingezogen werden?  

Für Lieferungen von Gas und Strom an Entnahmestellen mit Standardlastprofilen sowie 

Trinkwasser und Fernwärme werden von der SWA gegenüber den Kunden und von der 

ASCANETZ gegenüber den Lieferanten (Energieversorgungsunternehmen) monatliche Ab-

schlagszahlungen auf Basis des Vorjahresverbrauchs angefordert. Nach Durchführung der 

jährlichen Zählerablesung wird eine Jahresabrechnung durchgeführt und eine Schlussrech-

nung unter Berücksichtigung der vereinnahmten Anzahlungen erstellt. Für Lieferungen von 

Gas und Strom an Entnahmestellen mit registrierender Leistungsmessung werden die Ent-

gelte monatlich abgerechnet. Die Entgelte werden somit vollständig und branchenüblich in 

Rechnung gestellt. 

Die Auftragsabrechnung erfolgt unmittelbar nach Abschluss der erbrachten Leistungen. Die 

Einspeisevergütungen der PGA werden monatlich über Gutschriften abgerechnet. 

Für den fristgerechten Ausgleich der ausstehenden Forderungen wurde ein Mahnverfahren 

etabliert. Durch das bestehende Mahnwesen ist sichergestellt, dass ausstehende Forderun-

gen zeitnah und effektiv eingezogen werden. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es 

alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  

Das Team Controlling wird für die SWA und die PGA übergreifend tätig. In der ASCANETZ 

besteht ebenfalls eine Stabsstelle Controlling. Die Stabsstellen sind direkt den jeweiligen Ge-

schäftsführern der Gesellschaften unterstellt. Das Controlling entspricht den Anforderungen 

der Unternehmen.  

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 

der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-

steht? 

Die Steuerung und Überwachung der Gesellschaften werden durch die vom Rechnungswe-

sen und den Stabsstellen Controlling erstellten Unterlagen und Berichte ermöglicht. In der 

Dienstanweisung Termine 03/2023, letztmalig geändert mit Wirkung zum 1. März 2023, ist 

geregelt, welche betriebswirtschaftlichen Unterlagen den Geschäftsführern dazu im Rahmen 

des Controllings regelmäßig vorzulegen sind. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem  

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können?  

Die Geschäftsführung der SWA hat eine "Risikorichtlinie" (41/2020) erlassen und ein Früh-

erkennungssystem installiert. Im Risikohandbuch sind auch Risiken der PGA sowie die Netz-

risiken der ASCANETZ berücksichtigt.  

Einmal jährlich erfolgt eine umfassende Risikoinventur und -bewertung. Die festgestellten 

Risiken werden in einem Risikohandbuch dokumentiert. Dort werden die einzelnen Schritte 

aufgezeigt, nach welchen Kriterien die SWA die kritischen Unternehmensrisiken ermittelt 

hat und wie die Berichterstattung über diese Risiken erfolgt.  

Die rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken ist sichergestellt. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 

Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

Die eingerichteten Maßnahmen reichen aus, ihren Zweck zu erfüllen. Es ergeben sich keine 

Anhaltspunkte, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Die Frühwarnsignale und die einzuleitenden Maßnahmen sind im Risikohandbuch ausrei-

chend dokumentiert. Die untersuchten Risiken wurden wie folgt kategorisiert: 
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• Handel und Vertrieb 

• Technische Dienste/Netzbetriebe 

• EDV-Risiken 

• Energiepolitische Risiken 

• Gesetzen und Verordnungen 

• Zukünftige Risiken 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-

tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und 

angepasst?  

Eine kontinuierliche und systematische Abstimmung der Frühwarnsignale und Maßnahmen 

mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen sowie die Aktualisierung des Risiko-

handbuches sind gewährleistet. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung zur Risikoinventur statt. In 

vier Beratungen/Dienstberatungen (quartalsweise) wurden die aktuellen Risiken weiter 

analysiert und Maßnahmen zur Risikominimierung festgelegt.  

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

Auskunftsgemäß und nach unserer Erkenntnis sind weder Finanzinstrumente noch Optionen und 

Derivate im Einsatz. Termingeschäfte werden lediglich im Bereich der Strom- und Gasbeschaffung 

(SWA) zur Deckung des Eigenbedarfs eingegangen. Dazu liegt die Dienstanweisung 04/2023 

"Energieeinkauf" vor. Es werden keine Geschäfte zu Spekulationszwecken abgeschlossen. Somit 

ergibt sich diesbezüglich kein Regelungsbedarf. Eine Beantwortung der nachfolgenden Fragen des 

Fragenkreises 5 entfällt insoweit. Die Notwendigkeit der Dokumentation der Fragestellungen 

ergibt sich aus IDW PS 720. 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumen-

ten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? 

Dazu gehört:  

• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  

• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden?  

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang 

dürfen offene Posten entstehen?  

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zuläs-

sig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives 

Hedging)?  

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen 

und zur Risikobegrenzung?  
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c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumenta-

rium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf   

• Erfassung der Geschäfte  

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse  

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung  

• Kontrolle der Geschäfte?  

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatge-

schäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?  

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?  

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-

nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?  

Fragenkreis 6: Interne Revision  

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch 

eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

In der SWA besteht seit März 2004 eine Interne Revision als selbständige Einheit in Form ei-

ner Stabsstelle. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Einheit nicht anforde-

rungsgerecht besetzt ist.  

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ 

Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?  

Die Interne Revision ist als Stabsstelle der Geschäftsführerin direkt unterstellt. Eine Gefahr 

von Interessenskonflikten besteht nicht. 



WIBERA 

18 

DEE00078741.1.1 
 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernre-

vision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 

Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen 

hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

Der Tätigkeit der Internen Revision liegt ein für das Geschäftsjahr 2022 durch die Geschäfts-

führerin der SWA bestätigtes Prüfprogramm zu Grunde. Insgesamt waren zehn Prüfaufträge 

abzuarbeiten. 

Wesentliche Schwerpunkte waren im Berichtsjahr neben den monatlichen Prüfungen der 

Bargeldbestände der Hauptkassen und Bankkonten die Einhaltung bzw. Umsetzung der Vor-

gaben von Dienstanweisungen (z. B. Leasingverträge, Zahlungsverkehr, Zählerwesen, Be-

reitschaftsdienst). Über Korruptionsprävention wurde im Prüfbericht vom 19. April 2022 be-

richtet. 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?  

Die Schwerpunkte der Tätigkeit für das Folgejahr wurden dem Abschlussprüfer mitgeteilt. Es 

wurden keine zusätzlichen Empfehlungen des Abschlussprüfers mit aufgenommen. 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um wel-

che handelt es sich?  

Die Interne Revision hat keine bemerkenswerten Mängel festgestellt. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ 

Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  

Die Berichte der Internen Revision werden durch die Geschäftsführung mit den entsprechen-

den Mitarbeitern, deren Bereiche geprüft wurden, ausgewertet. Über die Auswertung wer-

den Protokolle erstellt. Die Umsetzung der Festlegungen und Empfehlungen der Internen 

Revision wird durch die Geschäftsführerin und die Interne Revision vierteljährlich kontrol-

liert. Grundlage ist eine entsprechende Überwachungsmatrix.  
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-

sen des Überwachungsorgans  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-

gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden 

ist?  

Im § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der SWA ist ein umfassender Katalog von Rechtsge-

schäften und Maßnahmen genannt, die der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat vorbe-

halten sind. Im § 10 des Gesellschaftsvertrags der ASCANETZ und im § 8 des Gesellschafts-

vertrages der PGA ist ebenfalls ein umfassender Katalog von Rechtsgeschäften und Maßnah-

men genannt, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung bedürfen.  

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass für zustimmungspflichtige Geschäfte 

keine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt wurde. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

Weder den Geschäftsführern noch den Mitgliedern des Überwachungsorgans wurden Kre-

dite gewährt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähn-

liche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden 

sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

Eine derartige Verfahrensweise ist nicht erkennbar. Für die Zerlegung in Teilmaßnahmen 

bezüglich zustimmungspflichtiger Geschäfte haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-

chungsorgans übereinstimmen?  

Hinweise darauf, dass die privatrechtlichen Entgeltregelungen nicht im Einklang mit der 

Rechtslage stehen, sind nicht offenkundig. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, von denen man auf ungesetzliche oder gegen 

die Festlegungen des Überwachungsorgans verstoßende Geschäfte schließen könnte. 
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen  

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 

Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-

schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

Die SWA hat zur Vorbereitung, Durchführung und Aktivierung von Investitionen die Dienst-

anweisung Investitionsrichtlinie 10/2020, letztmalig geändert am 1. Dezember 2020, erlas-

sen. 

Die Investitionen werden im Rahmen der Investitionsplanung von allen drei Gesellschaften 

angemessen geplant und auf ihre Finanzierbarkeit und ihre Risiken geprüft. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen 

(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?   

Vor Vergabe von Investitionsprojekten werden die Preise unterschiedlicher Anbieter zur In-

vestitionsentscheidung herangezogen (beschränkter Teilnehmerwettbewerb, Ausschreibung 

nach VOB, Preisabfragen). Diese Erhebungen sind ausreichend, um ein Urteil über die Ange-

messenheit des Preises zu ermöglichen. Im Übrigen gilt die im Jahr 2023 überarbeitete Aus-

schreibungs- und Vergabeordnung (DA 06/2023) der SWA. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-

wacht und Abweichungen untersucht?  

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend über-

wacht. Abweichungen werden untersucht und durch die Verantwortlichen begründet. Aus 

dem monatlichen "Kassenplan“ der SWA und der ASCANETZ (jeweils ab April) geht der 

Stand der Abwicklung der Investitionspläne hervor. Dies ist Bestandteil des monatlichen Be-

richtswesens. 

Im Übrigen berichten die verantwortlichen Führungskräfte, in der Regel zwei- bis dreiwö-

chentlich, in der Dienstberatung bei der Geschäftsführerin der SWA und in der Gesellschaf-

terversammlung der ASCANETZ über die Realisierung der einzelnen Investitionsmaßnah-

men. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn 

ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

Der Investitionsplan der SWA und der ASCANETZ sah Investitionen in Höhe von insgesamt 

T€ 4.486 vor. Die tatsächlich realisierten Investitionen betrugen T€ 3.672. Wesentliche 

Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen haben sich insoweit nicht ergeben. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-

schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen  

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen konnten anhand der vorliegenden Unter-

lagen nicht festgestellt werden. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

Konkurrenzangebote werden eingeholt und berücksichtigt. Im Bedarfsfall werden die Kapi-

talaufnahmen nach Einholung von Vergleichsangeboten getätigt. Bei Geldanlagen erfolgen 

die Abfragen telefonisch durch den Bankbuchhalter. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?  

Die Geschäftsführungen erstatteten den Überwachungsorganen regelmäßig und ausführlich 

Bericht im Rahmen von umfangreichen Informations- und Beschlussvorlagen. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  

Über die wesentlichsten Geschäftsvorfälle der einzelnen Unternehmensbereiche bei der SWA 

wird der Aufsichtsrat in jeder Aufsichtsratssitzung in Form einer Informationsvorlage zum 

"Aktuellen Geschäftsverlauf" informiert. 

Bei der ASCANETZ werden gleichlautende Informationsvorlagen im Rahmen der regelmäßig 

stattfindenden Gesellschafterversammlungen behandelt. 

Bei der PGA besteht Personalunion bezüglich der Geschäftsführerin und Gesellschafterver-

treterin. Eine Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen der Gesell-

schafter der PGA. 

Unseres Erachtens vermitteln die Berichte einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftli-

chen Lage der Unternehmen. 
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-

richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abge-

wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlas-

sungen vor und wurde hierüber berichtet?  

Die Überwachungsorgane wurden über wesentliche Vorgänge zeitnah informiert. Die vorge-

legten Unterlagen ermöglichen eine sinnvolle Entscheidungsfindung. Ungewöhnliche, risi-

koreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle oder erkennbare Fehl-

dispositionen und wesentliche Unterlassungen sind nicht bekannt. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-

sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

Die Überwachungsorgane haben außerhalb der regelmäßigen Berichterstattung keine zu-

sätzlichen Berichte verlangt. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-

ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

Dafür lagen keine Anhaltspunkte vor. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 

Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?  

Es besteht eine D&O-Versicherung bei der Generali Deutschland Versicherungs AG. Sie gilt 

für die Aufsichtsräte, die Geschäftsführerin und den Prokuristen der SWA, für den Geschäfts-

führer der ASCANETZ sowie die Geschäftsführer der PGA. 

Die Aufsichtsräte der SWA wurden zuletzt in der Aufsichtsratssitzung am 7. April 2022 im 

Rahmen einer Informationsvorlage über die aktuelle D&O-Police unterrichtet. Der Ge-

schäftsführer der ASCANETZ wurde entsprechend informiert. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-

gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?  

Interessenkonflikte der Geschäftsführer oder von Mitgliedern des Überwachungsorgans sind 

nicht bekannt. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang konnte nicht 

festgestellt werden. 
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b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

Die Bestände erscheinen ihrer Höhe nach angemessen. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-

lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-

stände wesentlich beeinflusst wird?  

Aufgrund der in Vorjahren vorgenommenen Sonderabschreibungen gemäß § 4 Förderge-

bietsgesetz sind in den Sachanlagen (im Wesentlichen Verteilungsanlagen) der SWA voraus-

sichtlich stille Reserven enthalten. Soweit diese Sachanlagen auch künftig im Betriebsvermö-

gen verbleiben, realisieren sich diese stillen Reserven schrittweise im Zuge der Nutzung der 

Anlagen; ansonsten im Zeitpunkt des Verkaufs der Sachanlagen. 

Darüber hinaus werden die Finanzanlagen mit dem (anteiligen) buchmäßigen Stammkapital 

des Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmens ausgewiesen. Sofern die Unternehmenswerte 

dieser Unternehmen über dem Stammkapital liegen, bestehen insoweit stille Reserven. 

Bei der ASCANETZ bestehen stille Reserven in Höhe der nicht bilanzierungsfähigen Minder-

erlöse, soweit diese nicht mit Rückstellungen verrechnet wurden. 

Fragenkreis 12: Finanzierung  

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-

men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflich-

tungen finanziert werden?  

Der Eigenkapitalanteil der SWA beträgt 34,8 % (ohne Berücksichtigung des Jahresüber-

schusses und der hälftigen Ertrags- und Investitionszuschüsse). Der Eigenkapitalanteil der 

ASCANETZ beträgt 2,4 %. Die PGA verfügt über eine Eigenkapitalquote von 74,8 %. 

Investitionsverpflichtungen nach dem Bilanzstichtag werden aus eigenen Mitteln finanziert. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

Die Finanzlage des Konzerns entspricht der der SWA. Das Tochterunternehmen hat keine 

Kredite aufgenommen. 
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbun-

denen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?  

Die SWA erhielt im Geschäftsjahr 2022 Fördermittel von T€ 6. Hierbei handelt es sich um 

einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für das Leasing eines elektrisch betriebenen Neufahr-

zeuges (Umweltbonus).  

Die ASCANETZ hat im Geschäftsjahr 2022 auskunftsgemäß keine Fördermittel erhalten.  

Die PGA hat im Geschäftsjahr 2022 auskunftsgemäß keine Fördermittel erhalten. 

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers 

nicht beachtet wurde, haben sich nicht ergeben. 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung?  

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?  

Die Vorschläge über die Gewinnverwendung der SWA (50 % Thesaurierung) und der PGA 

(100 % Thesaurierung) sind mit der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen vereinbar. Mit 

der ASCANETZ besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 

Die Gewinnverwendung der SWA, 50 % des Ergebnisses in die Gewinnrücklagen einzustel-

len, ist in der Liquiditätssicherung des Unternehmens begründet.  
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Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit   

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzern-

unternehmen zusammen?  

Die Zusammensetzung des Jahresergebnisses nach Sparten ergibt sich aus dem Betriebsab-

rechnungsbogen (Spartenrechnung) für die SWA im Vergleich zum Vorjahr wie folgt: 

 2022 2021 Veränderung 

  T€ T€ T€ 

Gas 773 236 537 

Strom 435 968 -533 

Wärme 140 659 -519 

Trinkwasser 440 250 190 

Straßenbeleuchtung 26 62 -36 

Messdienstleistungen 35 25 10 

Dienstleistungen Eigenbetrieb Abwasser 8 12 -4 

Sonstige Dienstleistungen 1 3 -2 

  1.858 2.215 -357 

Zu den Spartenergebnissen der ASCANETZ verweisen wir auf die Gewinn- und Verlustrech-

nungen der Tätigkeitsbereiche. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?   

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine entgegenstehenden Tatsachen bekannt gewor-

den. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-

hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unange-

messenen Konditionen vorgenommen werden?  

Im Berichtsjahr bestanden keine Kreditbeziehungen zwischen den Gesellschaften bzw. mit 

den Gesellschaftern. Leistungsbeziehungen wurden zu Marktkonditionen abgewickelt. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

Die Konzessionsabgabe wurde sowohl steuerrechtlich als auch preisrechtlich voll erwirt-

schaftet. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 

waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

Es gab keine verlustbringenden Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage der Ge-

sellschaften von Bedeutung waren. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-

nahmen handelt es sich?  

Da keine einzelnen verlustbringenden Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage 

von Bedeutung waren, vorlagen, waren keine Maßnahmen zur Begrenzung von Verlusten zu 

ergreifen. 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ertragslage  

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  

Sowohl die SWA, die ASCANETZ (vor Gewinnabführung) als auch die PGA erwirtschafteten 

2022 einen Jahresüberschuss. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-

ternehmens zu verbessern? 

Da keine Jahresfehlbeträge vorliegen, waren keine Maßnahmen einzuleiten. 

-.- 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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